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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Heidelberg für den 
Studiengang Lehramt an Gymnasien 

Allgemeiner Teil 

Vom 29. April 2010 

 
Alle Amts-, Status-, Funktions- und Berufsbezeichnungen, die in dieser Ordnung in 
männlicher Form erscheinen, betreffen gleichermaßen Frauen und Männer und können auch 
in der entsprechenden weiblichen Form verwendet werden. 

 

I. Allgemeine Bestimmungen 

  
 § 1 Geltungsbereich 
 § 2 Studienaufbau und -umfang, Regelstudienzeit 
 § 3 Schulpraxissemester 
 § 4 Prüfungsausschüsse 
 § 5 Prüfer und Beisitzer 
 § 6 Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen 
 § 7 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 
 
II. Studienleistungen und studienbegleitende Prüfungsleistungen 

 
 § 8 Studienleistungen 
 § 9 Studienbegleitende Prüfungsleistungen 
 § 10 Erwerb von Leistungspunkten 
 § 11 Anmeldung und Zulassung zu studienbegleitenden Prüfungsleistungen 
 § 12 Mündliche Prüfungen 
 § 13 Schriftliche Prüfungen 
 § 14 Multiple Choice Verfahren 
 § 15 Lehr- und Prüfungssprachen 
 § 16 Bewertung der studienbegleitenden Prüfungsleistungen  
 § 17 Bildung der Durchschnittsnoten 
 § 18 Orientierungsprüfung 
 § 19 Zwischenprüfung 
 § 20 Wiederholung von Prüfungsleistungen 
 § 21 Endgültiges Nichtbestehen 
 § 22 Verlust des Prüfungsanspruchs 
 
III. Schlussbestimmungen 

  
 § 23 Übermittlung der Noten an das Prüfungsamt und Diploma Supplement 
  bzw. Transcript of Records  
 § 24 Ungültigkeit 
 § 25 Einsicht in die Prüfungsakten 
 § 26 Übergangsbestimmungen 
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Anlage 1: Fächerkatalog 

 
Anlage 2: Möglicher Studienverlaufsplan 

 

Anlage 3: Bildungswissenschaftliches Begleitstudium 

 

Anlage 4: Ethisch-Philosophisches Grundlagenstudium 

 

Anlage 5: Module Personale Kompetenz 
 
 
 

  I. Allgemeine Bestimmungen 
 
§ 1 Geltungsbereich 
 
(1) Die vorliegende Studien- und Prüfungsordnung regelt auf der Grundlage der 

Verordnung des Kultusministeriums über die Erste Staatsprüfung für das Lehramt an 
Gymnasien (Gymnasiallehrerprüfungsordnung I - GymPO I) die studienbegleitenden 
universitären Studien- und Prüfungsleistungen der einzelnen im Studiengang Lehramt 
an Gymnasien an der Universität Heidelberg angebotenen Studienfächer. Diese 
Studien- und Prüfungsleistungen sind Teil der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt 
an Gymnasien gemäß der GymPO I in der jeweils geltenden Fassung.  

 

(2) Desweiteren regelt die vorliegende Studien- und Prüfungsordnung auf der Grundlage 
der Verordnung des Kultusministeriums über die Erste Staats- prüfung für das höhere 
Lehramt an beruflichen Schulen mit den beruflichen Fachrichtungen Gesundheit und 
Gesellschaft (Care) sowie Sozialpädagogik/ Pädagogik (Wissenschaftliche 
Prüfungsordnung Gesundheit und Gesellschaft (Care) sowie 
Sozialpädagogik/Pädagogik – WProSozPädCare) die studienbegleitenden 
universitären Studien- und Prüfungsleistungen der einzelnen für diesen Studiengang 
angebotenen Studienfächer. Diese Studien- und Prüfungsleistungen sind Teil der 
Ersten Staatsprüfung für das höhere Lehramt an beruflichen Schulen gemäß der 
WProSozPädCare in der jeweils geltenden Fassung. 

(3) Sowie in der folgenden Ordnung keine besonderen Bestimmungen genannt sind, 
beziehen sich die Regelungen jeweils auf das Lehramt an Gymnasien und auf das 
Höhere Lehramt an beruflichen Schulen und gelten entsprechend.“ 

(4) Für jedes Studienfach regelt zusätzlich ein Besonderer Teil fachspezifische 
Bestimmungen. 

 

§ 2 Studienaufbau und -umfang, Regelstudienzeit  

(1) Das Lehramtsstudium ist modular aufgebaut. Das 13-wöchige Schulpraxissemester 
bildet ein eigenes Modul.  

(2) Ein Modul ist eine thematisch und zeitlich abgeschlossene Lehr- und Lerneinheit, die 
sich aus verschiedenen Lehrveranstaltungen zusammensetzen kann. Es besteht 
nicht nur aus den zu besuchenden Lehrveranstaltungen, sondern umfasst auch die zu 
erbringenden Studienleistungen, die für die erfolgreiche Absolvierung eines Moduls 
notwendig sind. 

(3) Der Studienumfang des Studiengangs Lehramt an Gymnasien beträgt bei 
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Fächerverbindungen ohne die Fächer Bildende Kunst und Musik insgesamt 300 
Leistungspunkte (LP). Das universitäre Studium umfasst zwei fachwissenschaftliche 
Hauptfächer (je 104 LP), ein Ethisch-Philosophisches Grundlagenstudium (12 LP), 
ein Bildungswissenschaftliches Begleitstudium (18 LP) sowie Veranstaltungen zur 
Weiterentwicklung personaler Kompetenzen für den Lehrerberuf (6 LP). Das 
universitäre Studium endet mit der Ersten Staatsprüfung. Das Schulpraxissemester 
(16 LP) und die Prüfungen für die Erste Staatsprüfung (eine Wissenschaftliche Arbeit 
und die abschließenden mündlichen Prüfungen in den studierten Fächern, insgesamt 
40 LP) werden vom Landeslehrerprüfungsamt nach der jeweils geltenden Fassung 
der GymPO I durchgeführt. Die Verteilung der Leistungspunkte bei 
Fächerverbindungen mit den Fächern Bildende Kunst und Musik regelt die GymPO I 
in der jeweils geltenden Fassung. 

(4) Die Regelstudienzeit für das Lehramt an Gymnasien mit zwei Hauptfächern ohne 
Verbindungen mit den Fächern Bildende Kunst und Musik beträgt einschließlich des 
Schulpraxissemesters sowie der Prüfungszeit 10 Semester. Die Regelstudienzeit bei 
Fächerverbindungen mit den Fächern Bildende Kunst und Musik regelt die GymPO I 
in der jeweils geltenden Fassung. Wenn in den Fächern, in denen gemäß Anlage A 
der GymPO I als Studienvoraussetzung der Nachweis von modernen 
Fremdsprachenkenntnissen verlangt wird, die über die Schulsprache Englisch 
hinausgehen, dieser Nachweis nicht bereits zu Beginn des Studiums erbracht wurde, 
werden Studienzeiten, die für den Erwerb dieser Kenntnisse verwendet werden, 
gemäß der Regelungen in der GymPO I nicht auf die Regelstudienzeit angerechnet. 
Entsprechendes gilt für die vorgeschriebenen Kenntnisse in einer alten 
Fremdsprache. 

(5) Gemäß der jeweils geltenden GymPO I können weitere Fächer als 
Erweiterungsfächer mit den Anforderungen eines Hauptfaches (110 LP universitäres 
Studium, 10 LP abschließende mündliche Prüfung) oder eines Beifaches (80 LP 
universitäres Studium, 10 LP abschließende mündliche Prüfung) mit dem Studienziel 
einer Erweiterungsprüfung studiert werden. Die Regelstudienzeit für die 
Erweiterungsprüfung mit den Anforderungen eines Hauptfaches beträgt vier 
Semester, die Regelstudienzeit für die Erweiterungsprüfung mit den Anforderungen 
eines Beifaches drei Semester. 

(6) Die an der Universität Heidelberg wählbaren Fächer ergeben sich aus Anlage 1. Die 
fachspezifischen Bestimmungen für die wissenschaftlichen Fächer sind in den 
jeweiligen Besonderen Teilen der einzelnen Fächer und die fachlichen Anforderungen 
für das Bildungswissenschaftliche Begleitstudium, das Ethisch-Philosophische 
Grundlagenstudium, und die Veranstaltungen zur Weiterentwicklung personaler 
Kompetenzen für den Lehrerberuf (Module Personale Kompetenz – MPK) sind in den 
Anlagen 3-5 geregelt. Die Anlagen 1-5 sind Bestandteile dieser Studien- und 
Prüfungsordnung. 

(7)  Der Studienumfang des Studienganges Höheres Lehramt an beruflichen Schulen be-
trägt insgesamt 300 Leistungspunkte (LP). Das universitäre Studium umfasst zwei 
fachwissenschaftliche Hauptfächer (je 90 LP), ein bildungswissenschaftliches Begleit-
studium (20 LP), Veranstaltungen zur Berufspädagogik (8 LP) sowie Veranstaltungen 
zur Weiterentwicklung personaler Kompetenzen für den Lehrerberuf (6 LP). Die Prü-
fungen für die Erste Staatsprüfung (Wissenschaftliche Arbeit und die abschließenden 
mündlichen Prüfungen in den studierten Fächern werden vom Landeslehrerprüfungs-
amt nach der jeweils geltenden Fassung der WProSozPädCare durchgeführt. 

 
(8) Gemäß der jeweils geltenden WPrOSozPädCare können weitere Fächer als Erweite-

rungsfächer (Pflichtmodule 80 LP, Fachdidaktikmodule 10 LP, abschließende mündli-
che Prüfung 10 LP) studiert werden. Die Regelstudienzeit für die Erweiterungsprüfung 
beträgt vier Semester.“ 
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§ 3 Schulpraxissemester 
(1) Studierende an der Universität Heidelberg absolvieren das Schulpraxissemester in 

der Regel im fünften Fachsemester. Weitere Einzelheiten zum Ablauf und Inhalt des 
Schulpraxissemesters regelt die GymPO I in der jeweils geltenden Fassung. 

(2) Ist das Schulpraxissemester endgültig nicht bestanden, so erlischt die Zulassung für 
den Studiengang Lehramt an Gymnasien. 

 
 
§ 4 Prüfungsausschüsse 
(1) Prüfungsausschüsse für die verschiedenen Studienfächer des Lehramtes an 

Gymnasien werden durch Beschluss der jeweiligen Fakultäten gebildet 
(Fachprüfungsausschüsse). Ein Ausschuss kann für eines oder mehrere der an der 
Universität angebotenen Studienfächer im Lehramt zuständig sein.  

(2) Der Vorsitzende und der Stellvertreter sowie die weiteren Mitglieder des 
Prüfungsausschusses werden vom Fakultätsrat auf jeweils zwei Jahre bestellt. Der 
Vorsitzende und der Stellvertreter müssen Hochschullehrer sein; die Hochschullehrer 
müssen über die absolute Mehrheit der Stimmen verfügen. Im Prüfungsausschuss 
kann ein Studierender mit beratender Stimme vorgesehen sein; die Amtszeit des 
Studierenden beträgt ein Jahr. Wiederwahl ist zulässig. 

(3) Die Zusammensetzung der Fachprüfungsausschüsse ist in den Besonderen Teilen 
geregelt. 

(4) Für die Bereiche Ethisch-Philosophisches Grundlagenstudium, Bildungswissen- 
schaftliches Begleitstudium und Personale Kompetenz ist ein gemeinsamer 
Prüfungsausschuss zuständig. 

(5) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung 
eingehalten werden, und gibt Anregungen zur Reform des Studienplans und der 
Prüfungsordnung. Er bestellt die bei Prüfungen mitwirkenden Prüfer und Beisitzer. 
Der Prüfungsausschuss kann die Bestellung auf den Vorsitzenden oder einen an 
einem Institut Beauftragten jederzeit widerruflich übertragen. Er kann zu allen die 
Prüfungen betreffenden Fragen angerufen werden. 

(6) Der Vorsitzende führt die Geschäfte des Prüfungsausschusses, bereitet die 
Sitzungen vor, leitet sie und entscheidet bei Stimmengleichheit.  

(7) Der Prüfungsausschuss kann weitere Aufgaben des Prüfungsausschusses auf den 
Vorsitzenden oder einen an einem Institut Beauftragten jederzeit widerruflich 
übertragen, soweit gesetzliche Bestimmungen nicht entgegenstehen. Der 
Prüfungsausschuss ist über die Erledigung dieser Aufgaben regelmäßig zu 
unterrichten. 

(8) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme von 
Prüfungen beizuwohnen. 

(9) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses, die Prüfer und Beisitzer sowie die 
administrativen Mitarbeiter an Prüfungsverfahren unterliegen der Amtsver-
schwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch den 
Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(10) Ablehnende Entscheidungen des Prüfungsausschusses oder des Vorsitzenden sind 
dem Prüfling unverzüglich schriftlich mit Begründung mitzuteilen und mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
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§ 5 Prüfer und Beisitzer 

(1) Zur Abnahme der Prüfungen, die nicht studienbegleitend in Verbindung mit einzelnen 
Lehrveranstaltungen durchgeführt werden, sind in der Regel nur Hochschullehrer, 
Hochschul- und Privatdozenten sowie wissenschaftliche Mitarbeiter, denen die 
Prüfungsbefugnis gemäß § 52 Abs. 1 LHG übertragen wurde, befugt.  

(2) Zum Beisitzer darf nur bestellt werden, wer mindestens einen dem angestrebten 
Abschluss entsprechenden gleichwertigen Abschluss erworben hat. 

(3) Schriftliche Prüfungsleistungen werden von einem Prüfer und mündliche 
Prüfungsleistungen i.d.R. von einem Prüfer in Gegenwart eines Beisitzers oder von 
mehreren Prüfern bewertet. Dabei sind i.d.R. die am jeweiligen Modul beteiligten 
Lehrenden auch die Prüfenden. 

(4) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass dem Prüfling die Namen 
der Prüfenden rechtzeitig bekannt gegeben werden. 

§ 6 Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen 

(1) Studienzeiten sowie Studien- und Prüfungsleistungen, die in gleichen oder anderen 
Studiengängen an Hochschulen erbracht wurden, werden als solche anerkannt, 
soweit sie gleichwertig sind. Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn Studienzeiten, 
Studienleistungen und Prüfungsleistungen in Inhalt, Umfang und in den 
Anforderungen denen des entsprechenden Faches im Studiengang Lehramt an 
Gymnasien der Universität Heidelberg im Wesentlichen entsprechen. Bei der 
Feststellung der Gleichwertigkeit ist kein schematischer Vergleich, sondern eine 
Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. 

(2) Bei der Anerkennung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen, die 
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, sind die von der 
Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten 
Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im Rahmen von 
Hochschulpartnerschaften zu beachten. 

(3)   Die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen kann versagt werden, wenn 
zum Zeitpunkt der Anrechnung 

 in einem Studienfach mehr als die Hälfte aller Studienleistungen und 
studienbegleitenden  Prüfungsleistungen und/oder 

 in einem Studienfach mehr als die Hälfte der erforderlichen Leistungspunkte 

anerkannt werden sollen. Dies gilt nicht, wenn die anzuerkennenden Leistungen in 
einem Bachelor- oder Masterstudiengang an der Universität Heidelberg erbracht 
wurden. Dies gilt ebenfalls nicht, wenn die anzuerkennenden Leistungen im 
Studiengang Lehramt nach der Wissenschaftlichen Prüfungsordnung von 2001 an der 
Universität Heidelberg erbracht wurden und ein Antrag nach § 31 Abs. 3 der 
Gymnasiallehrerprüfungsordnung gestellt und angenommen wurde. 

(4)  Die Anerkennung von Studienzeiten und/oder Studienleistungen und/oder 
Prüfungsleistungen ist zu versagen, wenn der Studierende im Studiengang Lehramt 
an Gymnasien des betreffenden Fachs eine studienbegleitende Prüfung, die 
Orientierungsprüfung, die Zwischenprüfung oder die Wissenschaftliche Arbeit 
endgültig nicht bestanden hat oder den Prüfungsanspruch verloren hat oder sich in 
einem solchen Studiengang in einem laufenden Prüfungsverfahren befindet. 

(5)  Werden Prüfungsleistungen anerkannt, sind die Noten, soweit die Notensysteme 
vergleichbar sind, zu übernehmen und nach dem in § 18 angegebenen 
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Bewertungsschlüssel in die Berechnung der Modulnoten und der Durchschnittsnote 
einzubeziehen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“ 
aufgenommen. Eine Kennzeichnung der Anerkennung im Diploma Supplement bzw. 
Transcript of Records ist zulässig. 

(6) Die Anerkennung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen, die in 
Deutschland erbracht wurden, erfolgt von Amts wegen. Der Studierende hat die für 
die Anerkennung erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Studienortwechsler und 
Quereinsteiger müssen im Rahmen des Anerkennungsverfahrens eine Erklärung 
darüber vorlegen, ob sie in den gewünschten Fächern des Studienganges Lehramt 
an Gymnasien eine studienbegleitende Prüfung, die Orientierungsprüfung, die 
Zwischenprüfung, die Wissenschaftliche Arbeit oder die mündliche Prüfung einmal 
oder endgültig nicht bestanden haben oder den Prüfungsanspruch verloren haben 
oder sich in einem laufenden Prüfungsverfahren befinden.  

(7) Fehlversuche im entsprechenden Studienfach im Studiengang Lehramt an 
Gymnasien bzw. in anderen Studiengängen der Universität Heidelberg oder anderer 
Hochschulen werden angerechnet, sofern Gleichwertigkeit vorliegt. 

(8) Entscheidungen nach Absatz 1 bis 8 trifft der zuständige Prüfungsausschuss im 
Zusammenwirken mit den jeweiligen Fachvertretern. 

§ 7 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet, wenn der 
Studierende zu einem Prüfungstermin ohne triftigen Grund nicht erscheint oder wenn 
er nach Beginn der Prüfung ohne triftigen Grund zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine 
schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit erbracht wird, es 
sei denn, der Studierende hat die Fristüberschreitung nicht zu vertreten. 

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis gemäß Absatz 1 geltend gemachten 
Gründe müssen dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und 
glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Prüflings oder eines von ihm 
überwiegend allein zu versorgenden Kindes oder pflegebedürftigen Angehörigen ist 
ein ärztliches Attest vorzulegen, in Zweifelsfällen kann das Attest eines von der 
Universität benannten Arztes verlangt werden. Werden die Gründe anerkannt, so 
wird ein neuer Termin anberaumt. Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse sind 
in diesem Fall anzurechnen. 

(3) Bei seiner Entscheidung, ob die Überschreitung einer Frist für die Anmeldung oder 
Ablegung von Prüfungen vom Studierenden zu vertreten ist, hat der 
Prüfungsausschuss die Schutzbestimmungen entsprechend dem Mutterschutzgesetz 
und den gesetzlichen Bestimmungen über die Elternzeit zu beachten und deren 
Inanspruchnahme zu ermöglichen. § 15 Abs. 3 der GymPO I und § 12 Abs. 2 
WProSozPädCare sind zu beachten. 

(4) Versucht der Studierende das Ergebnis der Prüfungsleistung durch Täuschung oder 
Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, wird die betreffende 
Prüfungsleistung mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet. Ein Studierender, der den 
ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von dem Prüfungsberechtigten 
oder Aufsichtführenden von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen 
werden; in diesem Fall wird die betreffende Prüfungsleistung mit "nicht ausreichend" 
(5,0) bewertet. In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss den 
Studierenden von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. 

(5) Der Studierende kann innerhalb einer Frist von einer Woche verlangen, dass die 
Entscheidungen nach Abs. 4 Satz 1 und 2 vom Prüfungsausschuss überprüft werden. 
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Belastende Entscheidungen sind dem Studierenden unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

 
 

II. Studienleistungen und studienbegleitende Prüfungsleistungen 

 
§ 8 Studienleistungen 

(1) Studienleistungen sind individuelle schriftliche, mündliche oder praktische Leistungen, 
die von einem Studierenden in der Regel im Zusammenhang mit Lehrveranstaltungen 
erbracht werden. Die zu erbringenden Studienleistungen in den Studienfächern sind 
in den jeweiligen Besonderen Teilen der einzelnen Fächer festgelegt bzw. werden 
den Studierenden spätestens mit Beginn der jeweiligen Lehrveranstaltung bekannt 
gegeben. 

(2) Die erbrachten Studienleistungen sind i.d.R. vom Leiter der jeweiligen 
Lehrveranstaltung zu bewerten, aber nicht notwendigerweise auch zu benoten. 

§ 9 Studienbegleitende Prüfungsleistungen 

(1) Die studienbegleitenden Prüfungsleistungen werden in Form von Modulprüfungen 
erbracht. Modulprüfungen können aus einer oder mehreren Prüfungen 
(Modulteilprüfungen) bestehen. Genaue Form, Zahl und Umfang der zu erbringenden 
studienbegleitenden Prüfungsleistungen werden den Studierenden spätestens mit 
Beginn der jeweiligen Lehrveranstaltung bekannt gegeben. Die studienbegleitenden 
Prüfungen werden i.d.R. vom Leiter des jeweiligen Modulteils abgenommen und 
gemäß § 16 benotet. Die Prüfungstermine werden rechtzeitig bekanntgegeben. 

(2) Für die Zulassung zu einzelnen studienbegleitenden Prüfungsleistungen können 
Studienleistungen verlangt werden, sofern dies von den einzelnen Fächern festgelegt 
und den Studierenden rechtzeitig bekanntgegeben wird. 

(3) Bestandene Modulprüfungen und Modulteilprüfungen können nicht wiederholt 
werden. 

(4) Macht ein Studierender durch Vorlage eines ärztlichen Attestes glaubhaft, dass er 
wegen länger andauernder oder ständiger gesundheitlicher Beschwerden nicht in der 
Lage ist, Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form 
abzulegen, so kann der Vorsitzende des Prüfungsausschusses ihm gestatten, die 
Prüfungsleistungen innerhalb einer verlängerten Bearbeitungszeit oder gleichwertige 
Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu erbringen. Entsprechendes gilt für 
Studienleistungen. 

§ 10 Erwerb von Leistungspunkten 

(1) Leistungspunkte werden nur dann vergeben, wenn alle für die jeweilige 
Lehrveranstaltung bzw. das jeweilige Modul erforderlichen studienbegleitenden 
Leistungen erfolgreich erbracht wurden. 

(2) Werden in verschiedenen Fächern dieselben Studien- oder Prüfungsleistungen 
gefordert, müssen diese nur einmal nachgewiesen werden; die freiwerdenden 
Leistungspunkte müssen in den beteiligten Fächern durch fachwissenschaftliche 
Wahlmodule nach Wahl des Studierenden ersetzt werden.  
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(3) Werden in verschiedenen Fächern, dem Ethisch-Philosophischen 
Grundlagenstudium, dem Bildungswissenschaftlichen Begleitstudium oder im Bereich 
Personale Kompetenz dieselben Leistungen gefordert, so können diese nicht doppelt 
angerechnet werden. 

§ 11 Anmeldung und Zulassung zu studienbegleitenden Prüfungsleistungen 

(1)  Der Studierende muss sich für die mündlichen und schriftlichen Prüfungsleistungen 
anmelden. Diese Anmeldungen werden von den Fächern oder den Leitern der 
Lehrveranstaltung eigenständig organisiert. 

(2)  Zu den studienbegleitenden Prüfungen kann nur zugelassen werden, wer 
1. in dem jeweiligen Fach im Studiengang Lehramt an Gymnasien bzw. für das Hö-

here Lehramt an beruflichen Schulen an der Universität Heidelberg immatrikuliert 
ist, 

2. seinen Prüfungsanspruch im Studiengang Lehramt an Gymnasien bzw. für das 
Höhere Lehramt an beruflichen Schulen nicht verloren hat, 

3. den Prüfungsanspruch im betreffenden Fach oder in einem bezogen auf das 
Lehramt an Gymnasien bzw. das Höhere Lehramt an beruflichen Schulen gleich-
artigen Fach nicht verloren hat, 

4. im Studiengang Lehramt an Gymnasien bzw. im Studiengang Höheres Lehramt 
an beruflichen Schulen im entsprechenden Fach keine studienbegleitende Prü-
fung endgültig nicht bestanden hat,  

5. im betreffenden Fach oder in einem gleichartigen Fach keine für das Lehramt an 
Gymnasien bzw. für das Höhere Lehramt an beruflichen Schulen verpflichtende 
studienbegleitende Prüfung endgültig nicht bestanden hat. 

Die Zulassung ist grundsätzlich zu widerrufen, wenn der Studierende zum Zeitpunkt 
des Erbringens der Prüfungsleistungen nicht mehr an der Universität Heidelberg im 
Studiengang Lehramt an Gymnasien bzw. für das Höhere Lehramt an beruflichen 
Schulen immatrikuliert ist oder beurlaubt ist; diese Regelung gilt vorbehaltlich einer 
anderweitigen Regelung in § 61 Landeshochschulgesetz und in der Zulassungs- und 
Immatrikulationsordnung der Universität Heidelberg.“ 

 (3) Über die Zulassung entscheidet der nach § 4 i.V.m. dem Besonderen Teil zuständige 
Prüfungsausschuss. Er kann die Entscheidung dem Vorsitzenden übertragen. Falls 
der Studierende nicht zugelassen werden kann, wird ihm dies schriftlich mitgeteilt; die 
Ablehnung ist mit einer Begründung zu versehen. Die Zulassung darf nur versagt 
werden, wenn die in Absatz 2 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder 
wenn der Studierende die erforderlichen Studienvoraussetzungen nach der 
Prüfungsordnung nicht erfüllt hat. 

§ 12 Mündliche Prüfungen 

(1) Mündliche Prüfungen, die nicht studienbegleitend abzulegen sind, sind von mehreren 
Prüfern oder von einem Prüfer in Gegenwart eines Beisitzers abzunehmen. Die 
Prüfungen können als Gruppen- oder Einzelprüfungen abgenommen werden. 

(2) Die Dauer der mündlichen Prüfungsleistungen beträgt zwischen 10 und 60 Minuten. 
Die wesentlichen Gegenstände und die Bewertungen einer mündlichen Prüfung, die 
nicht studienbegleitend abgelegt wird, sind in einem Protokoll festzuhalten.  

(3) Studierende, die sich zu einem späteren Prüfungstermin der Prüfung in diesem Fach 
unterziehen wollen, werden als Zuhörer bei mündlichen Prüfungen nach Maßgabe der 
vorhandenen Plätze zugelassen. Die Zulassung der Öffentlichkeit erstreckt sich nicht 
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auf die Beratung und die Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse. Auf Antrag des 
Kandidaten oder aus anderen wichtigen Gründen ist die Öffentlichkeit auszuschließen. 

(4) Das Ergebnis einer mündlichen Prüfung ist dem Prüfling im Anschluss an die Prüfung 
bekannt zu geben. 

§ 13 Schriftliche Prüfungen 

(1) Schriftliche Prüfungsleistungen können als Klausur, als Hausarbeit oder in einer 
anderen Form vorgesehen sein.  

(2) Die Dauer einer Klausur beträgt zwischen 30 und 180 Minuten; Multiple Choice 
Klausuren sind möglich. 

(3) Sofern eine schriftliche Prüfungsleistung in Form einer Hausarbeit erbracht wird, so 
hat der Prüfling zu versichern, dass er die Hausarbeit selbständig verfasst und keine 
anderen als die angegebenen Hilfsmittel verwendet hat. Bei Hausarbeiten ist das 
Ausgabe- und Abgabedatum aktenkundig zu machen. Die Hausarbeit ist fristgerecht 
bei dem Prüfer abzugeben, der sie ausgegeben hat. Bei Versäumen dieser Frist gilt 
die Hausarbeit mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, es sei denn, der Studierende hat 
die Fristüberschreitung nicht zu vertreten. Hierüber entscheidet auf Antrag der 
Prüfungsausschuss. 

(4) Das Verfahren der Bewertung schriftlicher Arbeiten soll vier Wochen nicht 
überschreiten. Bei Studierenden, die sich bereits für die Erste Staatsprüfung 
angemeldet haben, muss die Bewertung rechtzeitig vor dem Termin zur 
Staatsprüfung erfolgen. 

§ 14 Multiple Choice Verfahren 

(1) Multiple Choice Fragen werden in der Regel durch den Verantwortlichen der 
Lehrveranstaltung gestellt. Die Prüfungsaufgaben müssen auf die durch die 
Lehrveranstaltung vermittelten Kenntnisse abgestimmt sein und zuverlässige 
Prüfungsergebnisse liefern. Vor Feststellung des Prüfungsergebnisses ist durch den in 
Satz 1 genannten Verantwortlichen zu überprüfen, ob die Prüfungsaufgaben den 
Anforderungen des Satzes 2 genügen. Ergibt diese Überprüfung, dass einzelne 
Prüfungsaufgaben fehlerhaft sind, so sind diese nicht zu berücksichtigen. Die gestellte 
Anzahl der Aufgaben vermindert sich entsprechend, bei der Bewertung ist von der 
verminderten Anzahl auszugehen. Die Verminderung der Zahl der Prüfungsaufgaben 
darf sich nicht zum Nachteil des Prüflings auswirken. 

(2) Werden Multiple Choice Fragen eingesetzt, so gilt die Prüfung als bestanden, wenn 
mindestens 50 Prozent der Fragen richtig beantwortet wurden oder wenn die Zahl der 
vom Prüfling richtig beantworteten Fragen die Zahl der durchschnittlich von den 
Prüflingen korrekt beantworteten Fragen um nicht mehr als 22% unterschreitet 
(Gleitklausel). 

(3) Hat der Studierende die für das Bestehen der Prüfung erforderliche Bestehensgrenze 
erreicht, so sind die Leistungen der Multiple Choice Prüfungen wie folgt zu bewerten. 
Im Falle der Gleitklausel wird die Bewertungsskala linear um die Differenz zwischen 
absoluter und relativer Bestehensgrenze verschoben. 

Prozent entspricht Note 

 ≥ 50 – 55   4,0 

 > 55 – 60   3,7 
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 > 60 – 65   3,3 
 > 65 – 70   3,0 
 > 70 – 75   2,7 
 > 75 – 80   2,3 
 > 80 – 85   2,0 
 > 85 – 90   1,7 
 > 90 – 95   1,3 
 > 95 – 100   1,0 

§ 15 Lehr- und Prüfungssprachen 

(1)  Lehrveranstaltungen können auch in anderen als der deutschen Sprache und der 
Sprache des jeweiligen Faches abgehalten werden, sofern dies in den jeweiligen 
Besonderen Teilen festgelegt ist. 

(2)   Nach Maßgabe der jeweiligen Besonderen Teile sind Studien- und 
Prüfungsleistungen in anderen als der deutschen Sprache bzw. der Sprache des 
jeweiligen Faches zu erbringen bzw. können in anderen als der deutschen Sprache 
bzw. der Sprache des jeweiligen Faches erbracht werden. 

§ 16 Bewertung der studienbegleitenden Prüfungsleistungen 

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüfern 
festgesetzt. Die Leistungen werden mit folgenden Noten bewertet: 

 
1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung; 

 
2 = gut = eine Leistung, die erheblich über den 

durchschnittlichen Anforderungen liegt; 
 

3 = befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen 
Anforderungen entspricht; 

 
4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den 

Anforderungen genügt; 
 

5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel 
den Anforderungen nicht mehr genügt. 

 
Zur differenzierten Bewertung der Leistungen können Zwischennoten durch Verringern 
oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 gebildet werden; die Noten 0,7, 4,3 , 4,7 
und 5,3 sind dabei ausgeschlossen. Eine Prüfungsleistung ist bestanden, wenn sie 
mindestens mit der Note 4,0 (ausreichend) bewertet wurde. 

(2) Ist in einem Modul eine Modulprüfung abzulegen, so bildet die Note der Modulprüfung 
die Note für dieses Modul. Sind in einem Modul Modulteilprüfungen abzulegen, so 
errechnet sich die Note des Moduls als nach Leistungspunkten gewichtetes 
arithmetisches Mittel aus den Noten (Zahlenwert) der dem jeweiligen Modul 
zugeordneten Einzelleistungen. Bei der Berechnung der Modulnote wird auf die erste 
Stelle hinter dem Komma gerundet. Abweichungen nach Satz 2 sind in den 
Besonderen Teilen geregelt. 

(3) Eine Note errechnet sich aus dem Durchschnitt der Einzelnoten; sie lautet bei einem 
errechneten Wert 



 
       LA AT-1 
      
      Codiernummer 

 

      22.04.13 
    
   letzte Änderung 

 

   02 - 11 
  
 Auflage - Seitenzahl 

 

 11  

bis 1,5 = sehr gut 
über 1,5 bis 2,5 = gut 
über 2,5 bis 3,5 = befriedigend 
über 3,5 bis 4,0 = ausreichend 
über 4,0 = nicht ausreichend 

(4) Ein Modul ist bestanden, wenn alle geforderten Einzelnoten bzw. die 
Modulabschlussprüfung mindestens "ausreichend" (4,0) lauten.  

§ 17 Bildung der Durchschnittsnoten 

(1) Folgende Durchschnittsnoten werden berechnet: 
 

- Durchschnitt der Modulnoten in den einzelnen wissenschaftlichen Fächern (Pflicht- 
und Wahlpflichtmodule) 

- Durchschnitt der Modulnoten der Fachdidaktiken 
- Durchschnitt der Modulnoten des Bildungswissenschaftlichen Begleitstudiums 
- Durchschnitt der Modulnoten des Ethisch-Philosophischen Grundlagenstudiums. 

(2)  Die Durchschnittsnote errechnet sich aus dem nach Leistungspunkten gewichteten 
arithmetischen Mittel der Modulnoten. Die Durchschnittsnoten sind mit zwei Stellen 
hinter dem Komma auszuweisen. 

§ 18 Orientierungsprüfung 

(1) Der Studierende hat in der Orientierungsprüfung nachzuweisen, dass er sich in 
seinen Hauptfächern und ggf. im Fach seiner Erweiterungsprüfung, bzw. – bei 
Verbindungen mit den Fächern Bildende Kunst oder Musik – seinem 
wissenschaftlichen Fach (unter Haupt- und Beifachbedingungen), grundlegende 
Kenntnisse und Fähigkeiten angeeignet hat und somit für das Studium der von ihm 
gewählten Fächer grundsätzlich geeignet ist.  

(2) Die Orientierungsprüfung ist in beiden Hauptfächern und ggf. im Fach der 
Erweiterungsprüfung sowie – bei Verbindungen mit den Fächern Bildende Kunst oder 
Musik – im jeweiligen wissenschaftlichen Fach (unter Haupt- und 
Beifachbedingungen) abzulegen und wird studienbegleitend durchgeführt. Die 
etwaigen fachspezifischen Zulassungsvoraussetzungen, Inhalt und Umfang der 
Prüfungsleistungen sowie ggf. weitere erforderliche Studienleistungen ergeben sich 
aus den jeweiligen Besonderen Teilen zu dieser Prüfungsordnung. 

(3) Die Orientierungsprüfungsleistungen sind zugleich Bestandteil der studienbegleiten- 
den Prüfungsleistungen der Ersten Staatsprüfung.  

(4) Die für die Orientierungsprüfung erforderlichen Leistungen sind bis zum Ende des 2. 
Fachsemesters zu erbringen. Werden sie einschließlich etwaiger Wiederholungen 
nicht spätestens bis zum Ende des 3. Fachsemesters erbracht, so erlischt der 
Prüfungsanspruch und die Zulassung für das betreffende Fach, es sei denn, der 
Studierende hat die Überschreitung dieser Frist nicht zu vertreten. Hierüber 
entscheidet der Prüfungsausschuss auf Antrag des Studierenden. 

(5) Von der Erfordernis der Orientierungsprüfung sind die Fächer mit dem Abschlussziel 
der Erweiterungsprüfung ausgenommen, es sein denn, dass dies in den Besonderen 
Teilen anders geregelt ist. 
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§ 19 Zwischenprüfung 

(1) Der Studierende hat in der Zwischenprüfung nachzuweisen, dass er die inhaltlichen 
und methodischen Grundlagen in den von ihm gewählten Fächern erworben hat, die 
erforderlich sind, um das Studium mit Erfolg fortzusetzen.  

(2) Die Zwischenprüfung ist in beiden Hauptfächern und – bei Verbindungen mit den 
Fächern Bildende Kunst oder Musik – im jeweiligen wissenschaftlichen Fach (unter 
Haupt- und Beifachbedingungen) abzulegen und wird studienbegleitend oder als 
Blockprüfung durchgeführt. Die etwaigen fachspezifischen 
Zulassungsvoraussetzungen, Inhalt und Umfang der Prüfungsleistungen sowie ggf. 
weitere erforderliche Studienleistungen ergeben sich aus den jeweiligen Besonderen 
Teilen dieser Prüfungsordnung. 

(3) Die für die Zwischenprüfung erforderlichen Leistungsnachweise sind bis zum Ende 
des 4. Fachsemesters zu erbringen. Werden sie einschließlich etwaiger 
Wiederholungen nicht bis spätestens zum Beginn der Vorlesungszeit des 7. 
Fachsemesters erbracht, so erlischt der Prüfungsanspruch und die Zulassung für das 
betreffende Fach, es sei denn, der Studierende hat die Überschreitung dieser Frist 
nicht zu vertreten. Hierüber entscheidet der jeweilige Fachprüfungsausschuss auf 
Antrag des Studierenden. 

(4) Vom Erfordernis der Zwischenprüfung sind die Fächer mit dem Abschlussziel der 
Erweiterungsprüfung ausgenommen. 

§ 20 Wiederholung von Prüfungsleistungen 

(1) Prüfungsleistungen, die mit "nicht ausreichend (5,0)" bewertet wurden oder als nicht 
bestanden gelten, können einmal wiederholt werden.  

(2) Weitere Wiederholungsmöglichkeiten können in den jeweiligen Besonderen Teilen 
der Prüfungsordnung geregelt werden. Hiervon ausgenommen sind 
studienbegleitende Prüfungsleistungen, die Bestandteil der Orientierungsprüfung 
sind. 

(3) Die Wiederholungsprüfung ist - unter Beachtung der in §§ 18 und 19 genannten 
Orientierungs- und Zwischenprüfungsfristen - in der Regel in dem auf die nicht 
bestandene Prüfung folgenden Semester, spätestens jedoch in dem darauf folgenden 
Semester abzulegen. 

(4) Bei Versäumnis der Wiederholungsfrist erlischt der Prüfungsanspruch, es sei denn, 
der Studierende hat das Versäumnis nicht zu vertreten. 

(5) Die Wiederholung einer bestandenen Prüfungsleistung ist nicht zulässig. 

§ 21 Endgültiges Nichtbestehen 

(1) Prüfungsleistungen sind endgültig nicht bestanden, wenn alle zulässigen 
Wiederholungsversuche nicht bestanden wurden. In Folge erlischt die Zulassung für 
das betreffende wissenschaftliche Fach, in dem die Prüfung endgültig nicht 
bestanden wurde; ist eine Prüfung aus den Bereichen Ethisch-Philosophisches 
Grundlagenstudium oder Bildungswissenschaftliches Begleitstudium endgültig nicht 
bestanden, so erlischt die Zulassung für den Studiengang Lehramt an Gymnasien. 

(2)  Studierende, die eine Prüfung endgültig nicht bestanden haben, erhalten hierüber 
einen schriftlichen Bescheid, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist.  
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(3)  Hat der Studierende eine Prüfung endgültig nicht bestanden, so wird ihm auf Antrag 
eine schriftliche Bescheinigung ausgestellt, die die bestandenen Prüfungen und ggf. 
Studienleistungen enthält und erkennen lässt, dass die Prüfung endgültig nicht 
bestanden ist.  

§ 22 Verlust des Prüfungsanspruchs  

(1)   Bei Erlöschen des Prüfungsanspruchs und der Zulassung für ein wissenschaftliches 
Fach muss sich der Studierende spätestens zum übernächsten Semester in ein 
anderes, an der Universität Heidelberg angebotenes Fach einschreiben. Wird der 
Nachweis nicht fristgerecht geführt, erlischt die Zulassung für den Studiengang 
Lehramt an Gymnasien bzw. für den Studiengang für das Höhere Lehramt an 
beruflichen Schulen. 

(2)   Ist die Zulassung für ein Fach oder den Studiengang Lehramt an Gymnasien oder für 
den Studiengang für das Höhere Lehramt an beruflichen Schulen an der Universität 
Heidelberg erloschen, so ist eine Immatrikulation an einer anderen Landesuniversität 
im betreffenden Fach bzw. im Studiengang Lehramt an Gymnasien bzw. im 
Studiengang für das Höhere Lehramt an beruflichen Schulen nicht mehr möglich.  

 

 III. Schlussbestimmungen 

 

§ 23 Übermittlung der Noten an das Landeslehrerprüfungsamt, Diploma Supplement 
bzw. Transcript of Records 

(1) Die Universität Heidelberg übermittelt den Nachweis der erworbenen Leistungspunkte 
und der erzielten Noten sowie die Durchschnittsnoten gemäß § 17 an das 
Landeslehrerprüfungsamt. Die Durchschnittsnoten werden jeweils mit zwei Dezimalen 
hinter dem Komma ausgewiesen. 

(2) Die Universität Heidelberg stellt ein deutschsprachiges und englischsprachiges 
Diploma Supplement bzw. Transcript of Records aus und übermittelt es an das 
Landeslehrerprüfungsamt. 

§ 24 Ungültigkeit 

(1) Hat der Studierende bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird diese Tatsache 
nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann die Prüfungsleistung für 
"nicht ausreichend (5,0)" und die betreffende Prüfung vom Prüfungsausschuss für 
"nicht bestanden" erklärt werden. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne 
dass der Studierende darüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach 
Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen 
der Prüfung geheilt. Hat der Studierende die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht 
erwirkt, so kann die Prüfungsleistung für "nicht ausreichend (5,0)" und die Prüfung 
vom Prüfungsausschuss für nicht bestanden erklärt werden. 

(3) Dem Studierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zu einer Äußerung zu 
geben. 

(4) Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren 
ab dem Datum des Zeugnisses ausgeschlossen. 
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(5) Entscheidungen nach Absatz 1 und Absatz 2 werden dem Landeslehrerprüfungsamt 
übermittelt. 

§ 25 Einsicht in die Prüfungsakten 

Für die Einsichtnahme in die studienbegleitenden schriftlichen Prüfungsleistungen bzw. 
Prüfungsprotokolle zu studienbegleitenden mündlichen Prüfungsleistungen gilt in der Regel 
eine Frist von 4 Wochen nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 

§ 26 Übergangsbestimmungen 

(1) Die vorstehende Studien- und Prüfungsordnung tritt zum 1. September 2010 in Kraft. 
Sie gilt für alle Studierenden, die nach den Bestimmungen der GymPO I bzw. der 
WPoSozPädCare studieren. 

(2) Mit Inkrafttreten dieser Bestimmungen treten die Studien- und Prüfungsordnungen 
der Universität Heidelberg für die Zwischenprüfung in den Studiengängen für das 
Lehramt an Gymnasien vorbehaltlich des Absatzes 3 außer Kraft. 

(3) Die Studien- und Prüfungsordnungen für die Zwischenprüfung in den Studiengängen 
für das Lehramt an Gymnasien gelten für Studierende, die vor dem 1. Oktober 2010 
im Studiengang Lehramt an Gymnasien  immatrikuliert sind und ihr Lehramtsstudium 
gemäß der Verordnung des Kultusministeriums über die Wissenschaftliche 
Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien (Wissenschaftliche Prüfungsordnung) 
absolvieren, weiter. Dies gilt auch für den Fall, dass Studierende nach dem 30. 
September 2010 in ein anderes Fach im Studiengang Lehramt an Gymnasien 
wechseln. 

(4)  Mit Inkrafttreten dieser Bestimmungen tritt die Zwischenprüfungsordnung der Univer-
sität Heidelberg –Besonderer Teil Pflegewissenschaft/ Gerontologische Pflege- vom 
13. April 2004 (Mitteilungsblatt des Rektors vom 30.04.04, S. 267) vorbehaltlich des 
Absatzes 3 außer Kraft. 

(5)  Die in Absatz 4 genannte Prüfungsordnung gilt für Studierende, die vor dem 1. Sep-
tember 2010 im Studiengang Lehramt an beruflichen Schulen für das Fach Pflege-
wissenschaft/Gerontologische Pflege immatrikuliert sind weiter.“ 

 
Anlage 1: Fächerkatalog   
 
Anlage 1a): Fächerkatalog für das Studium Lehramt an Gymnasien 
 
Biologie, Chemie, Deutsch, Englisch, Erziehungswissenschaften, Evangelische Theologie, 
Französisch, Geographie, Geschichte, Griechisch, Informatik, Italienisch, Jüdische 
Religionslehre (an der Hochschule für Jüdische Studien), Latein, Mathematik, 
Philosophie/Ethik, Physik, Politikwissenschaft/Wirtschaftswissenschaft, Russisch, Spanisch, 
Sport, Kunstwissenschaft, Musikwissenschaft, Astronomie , Geologie, Griechisch-Römische 
Archäologie, Hebräisch, Psychologie, Chinesisch. 
 
Anlage 1b): Fächerkatalog für das Studium Höheres Lehramt an beruflichen Schulen 
 
Care kombiniert mit Deutsch, Englisch, Evangelische Theologie, Informatik, Jüdische 
Religionslehre (an der Hochschule für Jüdische Studien), Mathematik, Philosophie/Ethik, 
Politikwissenschaft, Spanisch, Sport. 
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Anlage 2: Möglicher Studienverlaufsplan 
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Anlage 3: Bildungswissenschaftliches Begleitstudium 

(1) Für die Zulassung zur Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien ist die 
erfolgreiche Absolvierung eines Bildungswissenschaftlichen Begleitstudiums im Umfang von 
18 LP Voraussetzung. 

(2) Das Bildungswissenschaftliche Begleitstudium besteht aus den nachfolgend aufgeführten 
Modulen: 

 
Module Art P/WP LP SL/PL 

 

Einführung in die Schulpädagogik und 
in die Pädagogische Psychologie 

V / Ü / T P 6 PL 

Bildungstheoretische und historische 
Grundlagen 
der Lehrerprofessionalität in der 
Organisation Schule 

S / T P 4 SL 

Lehren, Lernen, Unterricht S / T P 8 SL 
 
 
Art: V – Vorlesung, S - Seminar, Ü - Übung, T - Tutorium 
P - Pflichtveranstaltung, WP - Wahlpflichtveranstaltung, 
LP - Umfang der Lehrveranstaltung 
SL - Studienleistung, PL – Studienbegleitende Prüfungsleistung 
 

Anlage 4: Ethisch-Philosophisches Grundlagenstudium 

(1) Für die Zulassung zur Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien ist die 
erfolgreiche Absolvierung eines Ethisch-Philosophischen Grundlagenstudiums im Umfang 
von 12 LP Voraussetzung. 

(2) Das Ethisch-Philosophische Grundlagenstudium besteht aus den nachfolgend 
aufgeführten Modulen: 

Modulbeschreibung EPG 1 

 
Modulkennziffer 

z. Bsp. XX 1 

Ethisch-Philosophisches Grundlagenstudium (EPG): Ethisch-

Philosophische Grundfragen (EPG 1) 

Leistungspunkte (LP) 6 LP 

Arbeitsaufwand  
(workload) 
- Kontaktzeit 
- Selbststudium 

Präsenz: 1 Lp (  2 SWS) 
Vor- und Nachbereitung: 2 LP (z.B. Lektüre, Hausaufgaben, Protokoll, 
etc.) 
Prüfungsvorbereitung und Prüfung: 3 LP 



 
       LA AT-1 
      
      Codiernummer 

 

      22.04.13 
    
   letzte Änderung 

 

   02 - 17 
  
 Auflage - Seitenzahl 

 

 17  

Art des Moduls (Pflicht, 
Wahlpflicht, Wahl) 

Pflichtbereich 

Fachsemester offen 

Moduldauer 1 Semester 

Turnus jedes Semester 

Unterrichtssprache deutsch (in der Regel) 

Gruppengröße / 
beschränkte 
Teilnehmerzahl 

Beschränkung der Teilnehmendenzahl möglich 

Lehrformen / Art der  
Lehrveranstaltungen 

Das Modul EPG 1 besteht aus einer einzelnen Lehrveranstaltung, da 
ansonsten die Studier- und Kombinierbarkeit von Fachwissenschaften 
und EPG nicht gewährleistet werden kann. 
Proseminar, Seminar, Übung, Vorlesung, Vorlesung mit Übung 
(Blockseminare: Minimalumfang 4 Tage) 

Modulinhalt 

Grundlegende begriffliche Unterscheidungen der Ethik 
Bedeutende Theorien der Ethik 
Ethische Dimensionen und Probleme von Wissenschaft und Forschung 
Wissenschaftstheoretisches Selbstverständnis der jeweiligen Fächer im 
Gesamtgefüge der wissenschaftlichen Disziplinen 

Qualifikationsziele /  
Kompetenzen  

Kenntnis ethisch-philosophischer Grundfragen 
Fähigkeit zur exemplarischen Bearbeitung ethischer und 
interdisziplinärer Fragestellungen 
Sich daraus ergebendes Verständnis der angewandten Ethik bzw. 
Bereichsethiken 

Prüfungsformen / 
Leistungsnachweis 
(evtl. Gewichtung) 

Klausur, mündliche Prüfung, ausgearbeitetes Referat, kleine 
Hausarbeit/Essay 
Notenskala 1-6, Benotung in Drittelnotenschritten, bestandene Leistung 
mind. Note 4,0 (siehe GymPo §§ 20, Abs. 2 u. 3, 21 Abs. 3) 

Teilnahme-
voraussetzungen 

keine  
Die Lehrveranstaltungen können auch außerhalb der 
Fächerkombination der Studierenden absolviert werden (siehe GymPo, 
Anlage D) 

Dozent wechselt 

Literatur /  
Lernmaterialien 

Hinweise seitens der DozentInnen 

 
 

Modulbeschreibung EPG 2 

 
Modulkennziffer 

z. Bsp. XX 1 

Ethisch-Philosophisches Grundlagenstudium (EPG): Fach- und 

berufsethische Fragen (EPG 2) 

Leistungspunkte (LP) 6 LP 

Arbeitsaufwand  
(workload) 
- Kontaktzeit  
- Selbststudium 

Präsenz: 1 LP (  2 SWS) 
Vor- und Nachbereitung: 2 LP (z.B. Lektüre, Hausaufgaben, Protokoll, 
etc.) 
Prüfungsvorbereitung und Prüfung: 3 LP 
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Art des Moduls (Pflicht, 
Wahlpflicht, Wahl) 

Pflichtbereich 

Fachsemester offen 

Moduldauer 1 Semester 

Turnus jedes Semester 

Unterrichtssprache deutsch (in der Regel) 

Gruppengröße / 
beschränkte 
Teilnehmerzahl 

Beschränkung der Teilnehmendenzahl möglich 

Lehrformen / Art der  
Lehrveranstaltungen 

Das Modul EPG 2 besteht aus einer einzelnen Lehrveranstaltung, da 
ansonsten die Studier- und Kombinierbarkeit von Fachwissenschaften 
und EPG nicht gewährleistet werden kann. 
Proseminar, Seminar, Übung, Vorlesung, Vorlesung mit Übung 
(Blockseminare: Minimalumfang 4 Tage) 

Modulinhalt 

Grundlegende Ansätze und Methoden einer interdisziplinären 
angewandten Ethik 
Ethische Dimensionen und Fragen des jeweiligen Faches im Kontext 
der Bereichsethiken 
Berufsethische Fragen 
Gesellschaftliche Bedeutung des jeweiligen Faches 

Qualifikationsziele /  
Kompetenzen  

Argumentations- und Urteilsfähigkeit in Bezug auf exemplarische 

ethische Aspekte in den Fächern 

Kompetenz zur Bearbeitung berufsethischer Fragestellungen 

Prüfungsformen / 
Leistungsnachweis 
(evtl. Gewichtung) 

Klausur, mündliche Prüfung, ausgearbeitetes Referat, kleine 
Hausarbeit/Essay 
Notenskala 1-6, Benotung in Drittelnotenschritten, bestandene Leistung 
mind. Note 4,0 (siehe GymPo §§ 20, Abs. 2 u. 3, 21 Abs. 3) 

Teilnahme-
voraussetzungen 

Keine, Absolvieren von Modul EPG 1 ist sinnvoll 
Die Lehrveranstaltungen können auch außerhalb der 
Fächerkombination der Studierenden absolviert werden (siehe GymPo, 
Anlage D) 

Dozent wechselt 

Literatur /  
Lernmaterialien 

Hinweise seitens der DozentInnen 

 
 
 

Anlage 5: Module Personale Kompetenz 

 
(1) Für die Zulassung zur Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien ist die 

erfolgreiche Absolvierung von Modulen im Umfang von 6 LP im Bereich Personale 
Kompetenz nachzuweisen. Diese Module sind an den folgenden Prinzipien orientiert: 

 
 * Bezugnahme auf das Schulpraxissemester im Sinne einer Vor- und Nachbereitung 

entsprechend § 9 Abs. 1 GymPO I 
 * Bereitstellung eines zentralen Angebots, das bestehende Beiträge der Fächer inte-

griert sowie Pflicht- und Wahlpflichtanteile enthält 
 * Einsatz von Arbeitsformen, die geeignet sind, eine Persönlichkeitsentwicklung durch 
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Selbstreflexion und durch den Aufbau von Handlungskompetenzen gemäß Anlage F 
GymPO zu fördern: Soziales Lernen in kompakten Präsenzveranstaltungen, flankiert 
durch strukturierte Angebote für das Selbststudium (z.B. mittels E-Learning) 

 
(2) Der Bereich Personale Kompetenz besteht aus den nachfolgend aufgeführten Modu-

len: 
 
 * Workshop zur Vorbereitung des Schulpraxissemesters mit tutoriell begleiteten E-

Learning-Phasen: „Persönliche Voraussetzungen und Vorbereitung auf Bewährungs-
situationen „ – Pflicht 2 LP 

 * Workshop zur Nachbereitung des Schulpraxissemesters mit tutoriell begleiteten E-
Learning-Phasen: „Individuelle Kompetenzbilanz und Erarbeiten von weiteren Ent-
wicklungszielen“ – Pflicht 2 LP 

 * Übungen zu ausgewählten Themen personaler Kompetenzen, z.B. Stimmbildung, 
Rhetorische Kommunikation u.ä. – Wahlpflicht 2 LP 

 
 
==================================================================== 
Veröffentlicht im Mitteilungsblatt des Rektors vom 29. Oktober 2010, S. 1729, geändert am 
22. April 2013 (Mitteilungsblatt des Rektors vom 31. Mai 2013, S. 347). 
 


